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Verordnung des Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich, mit der die 
Verordnung über die Ausübung der Bilanzbuchhaltungsberufe (Bilanzbuch-
haltungsberufe-Ausübungsrichtlinie 2014 – BB-AR 2014) geändert wird 
 

Die Bundesarbeitskammer bedankt sich für die Übermittlung des vorliegenden Entwurfs und 

nimmt, binnen offener Frist, wie folgt Stellung: 

 

Die angedachten Adaptierungen der Berufsausübungsrichtlinie zur Verhinderung der Geld-

wäsche und Terrorismusfinanzierung und die damit einhergehende Ausgestaltung des Hin-

weisgeberInnensystems werden von der Bundesarbeitskammer ausdrücklich begrüßt. 

 

Für die Bundesarbeitskammer ist bei der Beurteilung von Verordnungen immer der Schutz 

der ArbeitnehmerInnen von zentraler Bedeutung. Bei den vorgeschlagenen Regelungen zu 

Whistleblowing bzw den HinweisgeberInnen-Vorschriften bedarf es aus unserer Sicht einer 

Präzisierung bzw einer genaueren Ausgestaltung eines Benachteiligungsverbots für Arbeit-

nehmerInnen, die Informationen im Sinne des § 13 Abs 2 weitergeben. Besonders Arbeit-

nehmerInnen werden ohne starke Schutzbestimmungen keine Meldungen erstatten, wenn 

sie Gefahr laufen, den Arbeitsplatz zu verlieren oder in ihrem beruflichen Vorkommen stark 

behindert werden. Die Fassung des § 22 Abs 1 stellt diesen Schutz nicht ausreichend sicher 

und wird daher von der Bundesarbeitskammer abgelehnt. 

 

Die Bundesarbeitskammer schlägt vor in § 22 Abs 1 anstelle des 1. Satzes folgende Formu-

lierung einzufügen: 

 

„Ein/e HinweisgeberIn darf durch den/die Berufsberechtigte/n, dessen VertreterIn, oder seine 

Vorgesetzten als Reaktion auf seine Informationsweitergabe im Sinne des § 13 Z. 2, oder im 

Zusammenhang mit dieser, nicht 

 



Seite 2  

1. benachteiligt werden, insbesondere beim Entgelt, beim beruflichen Aufstieg, bei Maßnah-

men der Aus- und Weiterbildung, bei Versetzung oder bei Beendigung des Arbeitsverhältnis-

ses, oder  

2. nach strafrechtlichen Vorschriften verantwortlich gemacht werden, es sei denn, die Mel-

dung ist vorsätzlich unwahr abgegeben worden. Dem/Der ArbeitgeberIn oder einem/einer 

Dritten steht ein Schadenersatzanspruch nur bei einer offenbar unrichtigen Meldung, die 

der/die ArbeitnehmerIn mit Schädigungsvorsatz erstattet hat, zu. Die Berechtigung zur Ab-

gabe von Meldungen darf nicht vertraglich eingeschränkt werden. Entgegenstehende Ver-

einbarungen sind unwirksam.“  

 

Der 2. Satz des Abs 1 sowie die Absätze 2 und 3 sind davon unberührt und müssen beibe-

halten werden. 

 

In § 21 Abs. 9 ist folgender Satz anzufügen: „Auf unternehmensinterne Vertrauenspersonen 

ist § 22 anzuwenden.“ 

 

Die Bundesarbeitskammer ersucht, die in der Stellungnahme gemachten Änderungsvor-

schläge im Rahmen der weiteren Behandlung des Gesetzesentwurfes zu berücksichtigen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Rudi Kaske        Gerhard Bröthaler 

Präsiden    iV des Direktors 
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